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	RUNDSCHREIBEN  Nr. 8/2009


Änderung des SGB III – Meldepflicht der Arbeitnehmer bei vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

Mit Rundschreiben Nr. 21/2003 vom 24. Juni 2003 und Nr. 16/2006 vom 3. Juli 2006 habe ich Hinweise zur frühzeitigen Arbeitssuche gemäß § 37b SGB III a.F. gegeben.

Durch das Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente vom 21. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2917) erfolgte zum 1. Januar 2009 eine Änderung des § 2 Abs. 2 Nr. 3 SGB III (Artikel 1 Nr. 3 des Gesetzes). Dieser verweist nun im Hinblick auf die Information des Arbeitnehmers vor der Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber auf die Verpflichtung zur Meldung bei der Agentur für Arbeit nach § 38 Abs. 1 SGB III statt wie bis zum 31. Dezember 2008 auf § 37b SGB III.

§ 38 Abs.1 SGB III enthält zur Vorgängerregelung eine Teiländerung sowie Ergänzung (Artikel 1 Nr. 18 des Gesetzes):

1. § 38 Abs. 1 Satz 3 SGB III enthält nicht mehr die bisherige Formulierung in § 37b Satz 3 „Zur Wahrnehmung der Frist nach Satz 1 und 2 reicht eine fernmündliche Meldung aus, wenn die persönliche Meldung nach terminlicher Vereinbarung nachgeholt wird.“ sondern nun wird festgehalten: „Zur Wahrnehmung der Frist nach den Sätzen 1 und 2 reicht eine Anzeige unter Angabe der persönlichen Daten und des Beendigungszeitpunktes aus, wenn (...)“  Nach der Handlungsempfehlung/Geschäftsanweisung 01/2009 der Bundesagentur für Arbeit erweitert

§ 38 Abs. 1 SGB III die bisherige Regelung des § 37b SGB III zur frühzeitigen Arbeitssuche. Das bisherige Verfahren zur persönlichen Arbeitssuchendmeldung und telefonischen Anzeige bleibt unberührt, wird jedoch ergänzt. Neben der telefonischen Anzeige der Arbeitssuchendmeldung kann dies nun auch schriftlich erfolgen, wobei auch Fax und E-Mail möglich sind. Hintergrund dieser Gesetzesänderung sei die Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die geplante Online-Arbeitssuchendmeldung, so die Bundesagentur für Arbeit.

2. § 38 Abs. 1 SGB III wurde zur Vorgängerregelung des § 37b SGB III um einen Satz erweitert. Danach gelten für „Ausbildung- und Arbeitsuchende die Meldepflichten im Leistungsverfahren nach den §§ 309 und 310 entsprechend.“ Die Meldepflichten im Leistungsverfahren nach den §§ 309 f. SGB III gelten nun nicht mehr für Arbeitslose sondern zusätzlich für alle Ausbildungsplatz- und Arbeitsuchenden.

3. Zur Information der Arbeitnehmer im Kündigungsschreiben oder in einem Aufhebungsvertrag verwenden Sie das als Anlage 1 beigefügte Merkblatt. Das als Anlage 2 beigefügte Merkblatt, empfehle ich Arbeitnehmern in einem befristeten Arbeitsverhältnis auszuhändigen. Bei zweckbefristeten Arbeitsverträgen wird empfohlen, den Hinweis auf die Meldepflicht bereits in die schriftliche Unterrichtung über die Zweckbefristung aufzunehmen.

Die Änderungen im SGB III haben zur Folge, dass das mit Rundschreiben Nr. 16/2006 versandte Merkblatt ab sofort nicht mehr verwendet werden kann. 

Zur Erfüllung der Informationspflicht des Arbeitgebers und zur Vermeidung etwaiger Schadensersatzansprüche sind daher im Falle von Kündigungen oder Auflösungsverträgen sowie bei der Vereinbarung von befristeten Arbeitsverhältnissen nur noch die in der Anlage beigefügten Merkblätter auszuhändigen.
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